
Bei der Durchführung dieser Veranstaltungen, die zumeist von der Na
tionalen Front, auch vom FDGB getragen waren, haben die Bezirkslei
tungen und die Kreisleitungen großes Interesse gezeigt und wirksame 
Hilfe geleistet.

Die weitere Erläuterung des Rechtspflege-Beschlusses im Zusam
menhang mit den entsprechenden Teilen des Parteiprogramms wird die 
erste Aufgabe der Mitarbeiter der Justiz nach dem Parteitag sein, sowie, 
nach seiner Verabschiedung, ihr voller Einsatz für die Durchführung.

Zahlen über die Tätigkeit der Rechtspflege beweisen aber weniger als 
die Zahlen der Produktion. Sie beweisen noch nicht die juristische und 
vor allem die menschliche Richtigkeit dessen, was dahinter steckt. Sie 
lassen nicht erkennen, wie die Entscheidung die Ursachen eines Ver
brechens ausräumte, weiteren Verbrechen vorbeugte und zur Verände
rung der gesellschaftlichen Verhältnisse beitrug. Ich muß deshalb auch 
dazu etwas sagen, wie wir diese Richtigkeit der Entscheidungen sichern 
wollen.

Genosse Walter Ulbricht hat den Dogmatismus einiger Rechtswissen
schaftler kritisiert. Diese Kritik müssen wir aber auf uns alle beziehen, die 
wir in der Praxis solche Erscheinungen des Dogmatismus zugelassen oder 
nicht rechtzeitig erkannt haben. Die Kritik zeigt uns, daß wir für das Ge
biet der Rechtspflege die Beschlüsse des V. Parteitages und die zu ihrer 
Konkretisierung und Erfüllung ergangenen weiteren Beschlüsse der Par
tei nicht genügend und mit der erforderlichen Gründlichkeit durchgesetzt 
haben. Die gegenwärtigen Auseinandersetzungen zwingen uns verstärkt 
dazu, dogmatische Positionen, wie sie auf allen Rechtsgebieten - nicht 
nur im Strafrecht - noch vorhanden sind, zu überwinden. Deshalb be
grüßen wir auch die Diskussion um den Fall des Schlossers Kurt Noack, 
der im „Neuen Deutschland" und in der „Sozialistischen Demokratie" be
handelt wurde.

Dogmatische Vorstellungen sind zählebig. Sie sind nicht einfach durch 
neue Schlagworte zu überwinden, sondern nur durch gründliches Auf
decken aller ihrer Wurzeln, durch das Bewußtmachen aller ihrer Erschei
nungen und gründliches Umdenken. Es besteht auch die Gefahr, daß sie 
aus verschiedensten Gründen wieder aufflackern. So nenne ich im beson
deren ungenügende Kenntnisse — angefangen von der ungenügenden 
Kenntnis des Marxismus-Leninismus über die Ökonomie bis zum Fehlen 
gründlicher Rechtskenntnisse - zugleich Probleme unserer juristischen 
Ausbildung wie der Fortbildung.
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